
Antrag der JUSO-IIochschulgruppe zur 5 zum TOP 6.. Sitzung des IV. Konvent:

Der Konvent der Technischen Hochschule Darmstadt lehnt die Einrichtung des Vermögensbeirates ab„ "
Er appelliert an die durch das BesetzungsverfcOhren zur Tej 1«- 
nahme Aufqefoiderten, den Verinögensbeirat nicht zu besetzen.
Der Vermögensbeirat verfolgt nur de
das Finanzgebahren der Studentenscldr^l^f9 efkennbaren Zweck, 
sichtspunkten zu kontrollieren. unter inhaltlichen Ge-
Die Wahl des Studentenparlaments durch die'Studenten nie '• 
Beitrage zur Studentenschaft entrichten fllr r. h f  33 dle
Allgemeinen Studentenausschusses durch das^ ^ hl vneae™ n des 
sichern eine demokratischen GepfloaenL?f ' G Ve"parlament 
# o l l e  des Finanzgebahrens de^siudentenschaft3^ 1^ ? ^ ?  K°n" ordnungsgemäße Buchführung durch das Rechnung' ,^ ITial dle den Rechnungsprüfungshof kontrolliert wird ^sprufungsamt und 
öffentlichen Institution der Fall ist. d' G GS bei 3eder

Der Konvent der Technischen Hochschule Darmsf^dt a- r»-
durchführen? 0rdnun9— Busses ab und wirdleine B^etzung1"-

Der-Ordnungsausschuß stellt in Zusammenhang mit dem Ordriunasrecht 
eine Sondergerichtsbarkeit dar und führt zu unerträgUchen Belastungen der Lehrenden und Studierenden. 9
Es ist zu befürchten, daß im Gefolge eines arbeitenden Ordnunas-

hu»« • « „sshs r 9s
Dfe 1TGndenz' britisches Handeln und Denken zu kriminalisieren 
stSrkt? Ordnungsausschuß und Ordnungsrecht weiter ver-

unterstützt?^ f°lgGnden Mitgliedern des Konvents


